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Die Grundlinien
der schweizerischen Triangulationen.

Mitteilung der Eidg. Landestopographie,
verfaßt von W. Lang, Ingenieur.

(Fortsetzung.)

Vorgängig ist aber noch für das Basisnetz Giubiasco der
Einfluß der Lotstörung auf die Basisvergrößerung durch
astronomische Messungen ermittelt worden. Es zeigte sich,
daß die Lotstörung in diesem Netz berücksichtigt werden
mußte, indem dadurch eine Verkürzung der Distanz
Gridone-Menone von 754 mm oder bei gegebener Distanz
Gridone-Menone eine Basisverkürzung von 62.9 mm
eintrat.

Das in seiner Größe festgelegte Gradmessungsnetz ist
nun für verschiedene kantonale Triangulationen verwendet
worden. Für die ca. 1903 in Angriff genommene
Landestriangulation aber wurde nur der Ost-Westteil, das
Mittellandnetz, unverändert übernommen, der Südarm hingegen
verworfen und durch das Alpenhauptnetz 1914 ersetzt.
Anschließend ist in dieses Netz I. Ordnung hinein über die

ganze Schweiz die Landestriangulation II. und III. Ordnung
und die Grundbuchtriangulation IV. Ordnung gelegt worden.

Dabei sind auch die Endpunkte der drei Grundlinien
in die Detailtriangulation einbezogen worden. 1927 fand
eine sorgfältige Kontrolle der ganzen Versicherungsanlage


	...

